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Achter Abschnitt.
Besondere Vorschriften für Altersvorsorge-Sondervermögen

§ 37h [Verweisung, Thesaurierungspflicht]

(1) Für Kapitalanlagegesellschaften, die das bei ihnen eingelegte Geld in Wertpapieren, Grundstücken und stillen
Beteiligungen mit dem Ziel des langfristigen Vorsorgesparens (Altersvorsorge-Sondervermögen) anlegen, gelten
die Vorschriften des Dritten Abschnitts sinngemäß, soweit sich aus den nachfolgenden Vorschriften nichts
anderes ergibt.
(2) Erträge des Altersvorsorge-Sondervermögens dürfen nicht ausgeschüttet werden.

§ 37i [Anlagewerte, Anlagegrenzen]

(1) Die Kapitalanlagegesellschaft darf für ein Altersvorsorge-Sondervermögen erwerben
1. Wertpapiere und Schuldscheindarlehen,

2. Grundstücke im Sinne des § 37b Abs. 1 Nr. 2 sowie Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften, sofern
beim Erwerb von Grundstücken die Voraussetzungen des § 27 Abs. 1 bis 3 und beim Erwerb von
Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften die Voraussetzungen des § 27 a erfüllt sind,

3. stille Beteiligungen, sofern die Voraussetzungen des § 25b Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 erfüllt sind; § 25b Abs. 1
Satz 2 ist anzuwenden.

(2) Die Vertragsbedingungen müssen Angaben enthalten, ob und in welcher Höhe für das Altersvorsorge-
Sondervermögen Grundstücke, Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften und stille Beteiligungen erworben
werden dürfen.
(3) § 37b Abs. 3 gilt entsprechend.
(4) 1Abweichend von § 8b Abs. 1 Satz 1 dürfen bis zu 30 vom Hundert des Wertes des Altersvorsorge-
Sondervermögens nach Maßgabe der Vertragsbedingungen in Anteilen an Grundstücks-Sondervermögen
angelegt werden; § 25l Abs. 5 sowie § 37b Abs. 4 Satz 2 und 3 gelten entsprechend. 2Die in Satz 1 bestimmte
Grenze für die Anlage des Altersvorsorge-Sondervermögens in Anteilen an Grundstücks-Sondervermögen
vermindert sich um den Wert der für Rechnung des Altersvorsorge-Sondervermögens gehaltenen Grundstücke
und Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften.
(5) Stille Beteiligungen dürfen für ein Altersvorsorge-Sondervermögen nur insoweit erworben werden, als ihr
Wert zur Zeit des Erwerbs zusammen mit dem Wert der bereits im Sondervermögen befindlichen stillen
Beteiligungen 10 vom Hundert des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt.
(6) Der Anteil der für Rechnung des Altersvorsorge-Sondervermögens gehaltenen Aktien und stillen
Beteiligungen darf 75 vom Hundert des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigen.
(7) Der Anteil der für Rechnung des Altersvorsorge-Sondervermögens gehaltenen Aktien, Grundstücke,
Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften und Anteilen an Grundstücks-Sondervermögen muss mindestens
51 vom Hundert des Wertes des Altersvorsorge-Sondervermögens betragen.
(8) Der Anteil der für Rechnung des Altersvorsorge-Sondervermögens gehaltenen Bankguthaben,
Geldmarktpapiere, Anteile an Geldmarkt-Sondermögen und ausländischen Investmentanteile darf höchstens
49 vom Hundert des Wertes des Altersvorsorge-Sondervermögens betragen; die Anteile an Geldmarkt-
Sondermögen und die ausländischen Investmentanteile müssen den Anforderungen des § 8 Abs. 3a genügen.
(9) 1Geschäfte, die Finanzinstrumente zum Gegenstand haben, dürfen nur zur Absicherung von im
Altersvorsorge-Sondervermögen gehaltenen Vermögensgegenständen gegen einen Wertverlust getätigt werden.
2Der Abschluss von Gegengeschäften ist zulässig.
(10) Die für Rechnung eines Altersvorsorge-Sondervermögens gehaltenen Vermögensgegenstände dürfen nur
insoweit einem Währungsrisiko unterliegen, als der Wert der einem solchen Risiko unterliegenden
Vermögensgegenstände 30 vom Hundert des Wertes des Sondervermögens nicht übersteigt.
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§ 37j [Treuhandlösung]

Abweichend von § 6 Abs. 1 Satz 2 können zum Altersvorsorge-Sondervermögen gehörende Gegenstände nur im
Eigentum der Kapitalanlagegesellschaft stehen.

§ 37k [Verweisung bei Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen, Rücknahme von
Anteilscheinen, Verbot von Laufzeitfonds]

(1) 1Ist der Kapitalanlagegesellschaft nach den Vertragsbedingungen gestattet, für Rechnung des Altersvorsorge-
Sondervermögens Grundstücke oder Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften zu erwerben, ist insoweit
§ 37d anzuwenden. 2Ist ihr der Erwerb stiller Beteiligungen gestattet, sind insoweit § 25b Abs. 2 und 5 und
§§ 25c, 25d, 25i und 25j anzuwenden.
(2) § 25h ist anzuwenden.
(3) § 15 Abs. 3 Buchstabe k ist nicht anzuwenden.

§ 37l [Pflichten der Depotbank bei Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen]

1Ist der Kapitalanlagegesellschaft nach den Vertragsbedingungen gestattet, für Rechnung des Altersvorsorge-
Sondervermögens Grundstücke oder Beteiligungen an Grundstücks-Gesellschaften zu erwerben, gilt für die
Befugnisse und Verpflichtungen der Depotbank § 37e entsprechend. 2Ist ihr der Erwerb stiller Beteiligungen
gestattet, bestimmen sich die Befugnisse und Verpflichtungen der Depotbank im Hinblick auf diese
Vermögensgegenstände nach § 25g. 3Soweit die in Satz 1 und 2 genannten Vorschriften auch die
Kapitalanlagegesellschaft verpflichten, gelten diese Verpflichtungen ebenfalls.

§ 37m [Altersvorsorge-Sparplan]

(1) 1In den Vertragsbedingungen hat die Kapitalanlagegesellschaft dem Erwerber eines Anteilscheins
(Anteilschein-Sparer) den Abschluss eines Vertrags mit einer Laufzeit von mindestens 18 Jahren oder mit einer
Laufzeit bis mindestens zur Vollendung des 60. Lebensjahres des Anteilschein-Sparers anzubieten, durch den
sich der Erwerber eines Anteilscheins verpflichtet, während der Vertragslaufzeit in regelmäßigem Abstand Geld
bei der Kapitalanlagegesellschaft zum Bezug weiterer Anteilscheine einzulegen (Altersvorsorge-Sparplan). 2Im
Vordruck des Antrags auf Vertragsabschluss und im Verkaufsprospekt ist ausdrücklich darauf hinzuweisen, dass
sich die Kapitalanlagegesellschaft im Altersvorsorge-Sparplan nicht zur Auszahlung eines bestimmten
Geldbetrags verpflichten kann und dass dies auch für den Fall der Arbeitslosigkeit, der völligen
Erwerbsunfähigkeit oder des Todes des Anteilschein-Sparers gilt. 3Satz 2 gilt nicht im Falle des Angebots zum
Abschluss eines Altersvorsorgevertrags gemäß § 1 Abs. 1 des Altersvorsorgeverträge-
Zertifizierungsgesetzes.
(2) 1Die Kapitalanlagegesellschaft hat dem Anteilschein-Sparer in dem Altersvorsorge-Sparplan das Recht
einzuräumen, den Umtausch der erworbenen Anteilscheine an dem Altersvorsorge-Sondervermögen gegen
Anteilscheine eines anderen von der Kapitalanlagegesellschaft verwalteten Sondervermögens nach Wahl des
Anteilschein-Sparers ohne Berechnung eines Ausgabeaufschlags oder sonstiger Umtauschkosten zu verlangen.
2Die Kapitalanlagegesellschaft kann den kostenlosen Umtausch verweigern, wenn im Zeitpunkt des
Umtauschverlangens noch nicht drei Viertel der vereinbarten Vertragslaufzeit abgelaufen sind.
(3) 1Der Anteilschein-Sparer kann den Altersvorsorge-Sparplan unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei
Monaten zum Ende eines Kalendervierteljahres kündigen. 2Die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen zum Ende
eines Kalendermonats, wenn der Anteilschein-Sparer nach Vertragsabschluss arbeitslos oder völlig
erwerbsunfähig geworden ist.
(4) 1Die Kapitalanlagegesellschaft kann den Altersvorsorge-Sparplan nur aus wichtigem Grund kündigen. 2Als
wichtiger Grund für eine Kündigung gilt nicht, wenn der Anteilschein-Sparer auf Grund einer nach
Vertragsabschluss eingetretenen Arbeitslosigkeit oder Erwerbsunfähigkeit seine Verpflichtungen nach Absatz 1
nicht oder nur unvollständig erfüllt.
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(5) In den Vertragsbedingungen hat die Kapitalanlagegesellschaft dem Anteilschein-Sparer den Abschluss eines
Vertrags anzubieten, in dem sich die Kapitalanlagegesellschaft für Rechnung des Altersvorsorge-
Sondervermögens verpflichtet, nach Beendigung des Altersvorsorge-Sparplans dem Anteilschein-Sparer gegen
Rückgabe von Anteilscheinen nach § 11 Abs. 2 Satz 1 regelmäßig einen bestimmten Geldbetrag auszuzahlen.

NEUNTER ABSCHNITT.
Steuerrechtliche Vorschriften

7. Titel.
Altersvorsorge-Sondervermögen

§ 50c [Verweisung]

Für Altersvorsorge-Sondervermögen gelten die §§ 37n bis 50d entsprechend.

§ 50d [Verweisung]

Für die Anwendung des § 50c gilt § 43d entsprechend.


